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001 Verwaltungsrecht allgemein

Norm

BauO OÖ 1976 §20 Abs10;

BauV OÖ 1985 §93 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Ein "Kleinhausbau" im Verständnis des § 20 Abs 10 OÖ BauO 1976 muß in (zumindst zwei) Wohnungen unterteilt sein.

Diese Voraussetzung erfüllt ein nicht in Wohnungen gegliedertes Haus auch dann nicht, wenn es in gekuppelter

Bauweise mit einem (auf einem benachbarten Bauplatz gelegenen) anderen Bauwerk errichtet wurde, ist der

Begünstigungstatbestand des § 20 Abs 10 erster Fall doch nur dann gegeben, wenn der - der Beitragsbemessung

zugrundeliegende - BAUPLATZ mit einem Kleinhausbau bebaut wurde.
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